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Nr. 76  Landesgesetz: Oö. Stadtrechtsanpassungsgesetz 2019 (XXVIII. Gesetzgebungsperiode: 

Initiativantrag Beilage Nr. 1142/2019, 38. Landtagssitzung) 

 
 

Landesgesetz, 

mit dem das Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992, das Statut für die Stadt Steyr 
1992 und das Statut für die Stadt Wels 1992 geändert werden 

(Oö. Stadtrechtsanpassungsgesetz 2019) 

Der Oö. Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 
Änderung des Statuts für die Landeshauptstadt Linz 1992 

Das Statut für die Landeshauptstadt Linz 1992 (StL. 1992), LGBl. Nr. 7/1992, in der Fassung des 
Landesgesetzes LGBl. Nr. 72/2019, wird wie folgt geändert: 

Dem § 68 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Das Verlangen kann von der darin als bevollmächtigt oder zustellungsbevollmächtigt genannten Person 
bis zum Beschluss des Gemeinderats über die Festsetzung des Tages der Volksbefragung durch eine 
schriftliche Erklärung zurückgezogen werden. Der Zurückziehung beigefügte Bedingungen sind ohne 
rechtliche Wirkung. Der Gemeinderat hat in der dem Einlangen der Zurückziehung folgenden Sitzung 
darüber zu beraten und diese zur Kenntnis zu nehmen oder mit Beschluss den Tag der Volksbefragung 
festzusetzen.“ 

Artikel II 
Änderung des Statuts für die Stadt Steyr 1992 

Das Statut für die Stadt Steyr 1992 (StS. 1992), LGBl. Nr. 9/1992, in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBl. Nr. 72/2019, wird wie folgt geändert: 

Dem § 68 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Das Verlangen kann von der darin als bevollmächtigt oder zustellungsbevollmächtigt genannten Person 
bis zum Beschluss des Gemeinderats über die Festsetzung des Tages der Volksbefragung durch eine 
schriftliche Erklärung zurückgezogen werden. Der Zurückziehung beigefügte Bedingungen sind ohne 
rechtliche Wirkung. Der Gemeinderat hat in der dem Einlangen der Zurückziehung folgenden Sitzung 
darüber zu beraten und diese zur Kenntnis zu nehmen oder mit Beschluss den Tag der Volksbefragung 
festzusetzen.“ 

Artikel III 
Änderung des Statuts für die Stadt Wels 1992 

Das Statut für die Stadt Wels 1992 (StW. 1992), LGBl. Nr. 8/1992, in der Fassung des Landesgesetzes 
LGBl. Nr. 72/2019, wird wie folgt geändert: 

Dem § 68 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Das Verlangen kann von der darin als bevollmächtigt oder zustellungsbevollmächtigt genannten Person 
bis zum Beschluss des Gemeinderats über die Festsetzung des Tages der Volksbefragung durch eine 
schriftliche Erklärung zurückgezogen werden. Der Zurückziehung beigefügte Bedingungen sind ohne 
rechtliche Wirkung. Der Gemeinderat hat in der dem Einlangen der Zurückziehung folgenden Sitzung 
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darüber zu beraten und diese zur Kenntnis zu nehmen oder mit Beschluss den Tag der Volksbefragung 
festzusetzen.“ 

Artikel IV 
Inkrafttretensbestimmung 

(1) Dieses Landesgesetz tritt mit dem Ablauf des Tages seiner Kundmachung im Landesgesetzblatt 
für Oberösterreich in Kraft. 

(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes laufende Verfahren sind nach den ab dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen fortzuführen. 
 

Der Erste Präsident 
des Oö. Landtags: 

Der Landeshauptmann: 

Viktor Sigl Mag. Stelzer 
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